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Zum Kleider- und Wäschemehrverschleiß nach dem Verlust eines Unterarms. 
Im Rahmen des § 118 SGB X darf das Gericht nur über die haftungsbegründende, nicht 
jedoch über die haftungsausfüllende Kausalität entscheiden. 
 
§§ 31 SGB VII, § 15 BVG, §§ 116, 118 SGB X, §§ 823, 843 Abs. 1 BGB 
 
Urteil des LG Frankfurt/Main vom 05.09.2018 – 2-01 S 260/17 – 
Bestätigung des Urteils des AG Frankfurt/Main vom 05.12.2017 – 30 C 812/17 (24) –  
 

Die Klägerin, ein Unfallversicherungsträger, begehrt die Erstattung von Aufwendungen für 
Kleider- und Wäschemehrverschleiß aus übergegangenem Recht. 

Die bei der Klägerin versicherte Schülerin (im Weiteren die Geschädigte) stürzte 1982 auf 
dem Schulweg aus der hinteren Tür eines Eilzuges. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen mit 
dauerhafter Schädigung der Hirnsubstanz und eine Abtrennung des rechten Armes im 
Oberarmbereich. Seit 1983 trägt die Geschädigte eine Armprothese. Die Klägerin gewährt 
der Geschädigten im Rahmen ihrer Leistungspflicht u.a. eine Entschädigung für Kleider- und 
Wäschemehrverschleiß. Für den Zeitraum vom 01.03.2013 bis zum 01.01.2016 sind hierfür 
1.146,- € angefallen, die klageweise gegenüber der Haftpflichtversicherung geltend gemacht 
werden.  

Das AG Frankfurt/Main gab der Klage statt. 

Das LG Frankfurt/Main wies die zulässige Berufung der Beklagten zurück. Die Klägerin 
habe einen Anspruch auf Zahlung von 1.146,- € gemäß §§ 823 Abs. 1 BGB, §§ 116, 118 SGB 
X. Zutreffend habe das AG ausgeführt, dass die Geschädigte insoweit gemäß § 843 Abs. 1 
BGB wegen der Verletzung ihres Körpers einen Anspruch auf eine Geldrente wegen ver-
mehrter Bedürfnisse habe. Dieser Anspruch sei gemäß § 116 SGB X auf die Klägerin über-
gegangen. Die Klägerin habe daher für den Kleider- und Wäschemehrverschleiß der Geschä-
digten Leistungen nach § 31 Abs. 2 SGB VII i.V.m. § 7 der Verordnung über die orthopädi-
sche Versorgung Unfallverletzter, § 15 BVG i.V.m. § 1 Nr. 2 der Verordnung zur Durch-
führung des § 15 BVG gezahlt. Nach § 118 SGB X sei das Gericht bei seiner Entscheidung 
über einen nach § 116 SGB X übergegangenen Anspruch an die unanfechtbare Entschei-
dung des Leistungsträgers über Art, Grund und Höhe der Leistungsverpflichtung gebunden. 
Eine solche unanfechtbare Entscheidung liege hier in Form des Verwaltungsaktes vom 
27.06.1984 vor, in dem die Klägerin feststellte, der Geschädigten stehe „bis auf weiteres“ eine 
Mehr- und Verschleißzulage für ihre Kleidung zu. Zwar erfasse die Bindungswirkung nicht 
die Tatsachenermittlung und die Beurteilung des Kausalzusammenhangs zwischen Schädigung 
und Schaden, damit gemeint sei aber nicht die haftungsausfüllende Kausalität zwischen der 
Rechtsgutsverletzung und den einzelnen Schäden, wie dem Kleider- und Wäschemehrver-
schleiß aufgrund des Verlustes des Unterarms. Die Zivilgerichte hätten nur über die haftungs-
begründende Kausalität zwischen Verletzungshandlung und Rechtsgutverletzung zu entschei-
den. Anderenfalls liefe die Bindungswirkung des § 118 SGB X leer (wird ausgeführt, s. S. 4 des 
Urteils). Die Höhe des Anspruchs habe das AG zutreffend gemäß § 15 BVG i.V.m § 1 Nr. 2 der 
Ausführungsverordnung errechnet. 

Die Klägerin habe auch Anspruch auf die Feststellung gemäß § 256 ZPO, dass die Beklagte 
die weiteren Aufwendungen der Klägerin für den Kleider- und Wäschemehrverschleiß der Ge-
schädigten zu ersetzen habe.  

Die Revision wurde vom LG nicht zugelassen. 

 
Das Landgericht Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 05.09.2018 – 2-01 S 260/17 –  
wie folgt entschieden: 
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